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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §38;

AlVG 1977 §9 Abs2;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die belangte Behörde aus Anlass der Beurteilung der Frage, ob dem Beschwerdeführer ein

im Sinne des § 10 Abs. 1 AlVG tatbildmäßiges Verhalten vorgeworfen werden kann, gehalten gewesen wäre, eine

Einvernahme der Person, mit der nach den Behauptungen des Beschwerdeführers das Einstellungsgespräch geführt

worden war, zu dem von ihm behaupteten Verlauf des Einstellungsgespräches durchzuführen (Hinweis E vom 23. März

2001, 2000/19/0118).

Schlagworte

freie Beweiswürdigung
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